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   SPARKASSE MÜNSTERLAND OST 

 
190 04.12.2023  Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches    689 

 
   EVANGELISCHES KREISKIRCHENAMT GÜ-

TERSLOH – HALLE – PADERBORN  
 

191 14.11.2023  a) Friedhofssatzung für den Friedhof der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Beckum    690 – 715 

 
192 14.11.2023  b) 1. Satzung zur Änderung der Friedhofsge-

bührensatzung für den Friedhof der Ev. Kir-
chengemeinde Beckum vom 22.05.2023    716 – 717  

 
   KREIS WARENDORF 

 
193 06.12.2023  Öffentliche Bekanntmachung von Verwaltungs-

entscheidungen    718 – 719  
 
 
 

des Kreises Warendorf 
der Abwasserbetrieb TEO AöR 
der Volkshochschule Warendorf 
der Sparkasse Beckum-Wadersloh 
der Sparkasse Münsterland Ost 
der Wasserversorgung Beckum GmbH 
der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & 
Co. KG 



Aufnahme einer Kraftloserklärung 
 
 
 
Das aufgebotene Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 301819694 
 
 
ausgestellt von der Sparkasse Münsterland Ost, wird hiermit für kraftlos erklärt. 
 
 
Münster, 04. Dezember 2023 
 
Sparkasse Münsterland Ost 
 
Der Vorstand 
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1. Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung 
für den Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Beckum 

vom 22.05.2023 
 

§ 1 
Die Friedhofsgebührensatzung für den Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Beckum  
vom 22.03.2021, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 4 Abs.2a erhält folgende Fassung: 

(2) Reihengemeinschaftsgrabstätten mit Nutzungsrecht einschließlich Unterhaltung durch die  

        Friedhofsträgerin und Grabplatte 

 

a) Erdbestattung (Ruhezeit 30 Jahre) 2.450,00 Euro 

    

 

2. § 4 Abs.6a und b werden eingefügt: 

(6)   Wahlgemeinschaftsgrabstätten mit Nutzungsrecht einschließlich  

        Unterhaltung durch die Friedhofsträgerin und einer Edelstahlplatte mit Beschriftung  

        „Baumbestattungsfeld“ 

 

a)     Urnenbeisetzungen je Grab (Nutzungszeit 30 Jahre) 1.372,00 Euro 

   

b)     Verlängerungsgebühr Urnenbeisetzung je Grab und Jahr 42,59 Euro 

   

   

 

3. § 6 Abs.2 erhält folgende Fassung: 

(2)  Besondere Gebühren 

 

a)  Benutzung der Friedhofskapelle 255,00 Euro 

   

b)  Benutzung der Christus-Kirche (Trauerfeier) 509,00 Euro 

   

c)     Pultstein mit Beschriftung/ je Grab 600,00 Euro 

   

 
§ 2 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. 
 

Ev. Kirchengemeinde Beckum, denn 22.05.2023 
 
 
                                      ___________________________ 
Siegel              Vorsitzende (r) des Presbyteriums 
 
                                      __________ 
                                      Presbyter(in) 
 
                                      __________ 
                                      Presbyter(in) 
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In Verbindung mit dem Beschluss des Presbyteriums der Ev. Kirchengemeinde Beckum vom 
22. Mai 2023 kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Die staatsaufsichtliche Genehmigung ist aufgrund der Verfügung der Bezirksregierung 
Münster vom 13. April 2000 – Az.: 48.4.2 – erteilt. 
 

Bielefeld, 14. November 2023 

Ev. Kirche von Westfalen 

Das Landeskirchenamt 
Siegel, gez. Unterschrift 
Az.: 723.02-3201 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Imane Ouazize, zuletzt wohnhaft 

Zur Goldbrede 3 in 59269 Beckum, mit Schreiben vom 29.11.2023 unter dem 

Aktenzeichen 3200/1300696 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der oben genannten Person nicht bekannt ist, wird das 

Schreiben durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 

Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird 

darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Beckum, Zimmer 101, 

Dalmerweg 77, 59269 Beckum, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 

werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat 
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Benachrichtigung

eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen.

Da der derzeitige Aufenthalt der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben
gem. §1 i. V. m. §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen hiermit
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag
der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen
können.

Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und
Straßenverkehr, Zimmer B1.32 Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen
Dienstzeit eingesehen werden.

Warendorf, 05.12.2023

Kreis Warendorf
Der Landrat
Im Auftrag

Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf
hat für

Herrn  Heinrich Theodor Küper

letzte bekannte Anschrift: Steinstraße 2  59368 Werne
mit Schreiben vom:  13.10.2023
Aktenzeichen:   410031719907
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